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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §23 Z1;

1. EStG 1988 § 23 heute

2. EStG 1988 § 23 gültig ab 01.01.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2006

3. EStG 1988 § 23 gültig von 30.07.1988 bis 31.12.2006

Rechtssatz

Eine Betätigung wird nur dann als gewerblich angesehen, wenn sie den Rahmen der Vermögensverwaltung

überschreitet. Das ist dann der Fall, wenn das Tätigwerden des Steuerp:ichtigen nach Art und Umfang deutlich jenes

Ausmaß überschreitet, das üblicherweise mit der Verwaltung eigenen Vermögens verbunden ist (vgl. das Erkenntnis

vom 18. Dezember 2001, 99/15/0155). Es liegt nicht bloß Vermögensverwaltung vor, wenn die Vermögensnutzung

durch Fruchtziehung in den Hintergrund tritt und die Vermögensverwertung entscheidend im Vordergrund steht; in

einem solchen Fall begründen Grundstücksgeschäfte einen gewerblichen Grundstückshandel. Der gewerbliche

Grundstückshandel hat zur Voraussetzung, dass die Veräußerungen auf planmäßige Art und Weise erfolgen (vgl. etwa

die hg. Erkenntnisse vom 24. Februar 2005, 2001/15/0159, und vom 26. Juli 2000, 95/14/0161, VwSlg 7527 F/2000). Ob

Vermögensnutzung oder Vermögensumschichtung und Vermögensverwertung im Vordergrund stehen, ist nach dem

objektiven Gesamtbild des jeweiligen Falles zu beurteilen (vgl. nochmals das hg. Erkenntnis vom 24. Februar 2005,

2001/15/0159).Eine Betätigung wird nur dann als gewerblich angesehen, wenn sie den Rahmen der

Vermögensverwaltung überschreitet. Das ist dann der Fall, wenn das Tätigwerden des Steuerp:ichtigen nach Art und

Umfang deutlich jenes Ausmaß überschreitet, das üblicherweise mit der Verwaltung eigenen Vermögens verbunden ist

vergleiche das Erkenntnis vom 18. Dezember 2001, 99/15/0155). Es liegt nicht bloß Vermögensverwaltung vor, wenn

die Vermögensnutzung durch Fruchtziehung in den Hintergrund tritt und die Vermögensverwertung entscheidend im

Vordergrund steht; in einem solchen Fall begründen Grundstücksgeschäfte einen gewerblichen Grundstückshandel.

Der gewerbliche Grundstückshandel hat zur Voraussetzung, dass die Veräußerungen auf planmäßige Art und Weise

erfolgen vergleiche etwa die hg. Erkenntnisse vom 24. Februar 2005, 2001/15/0159, und vom 26. Juli 2000, 95/14/0161,

VwSlg 7527 F/2000). Ob Vermögensnutzung oder Vermögensumschichtung und Vermögensverwertung im

Vordergrund stehen, ist nach dem objektiven Gesamtbild des jeweiligen Falles zu beurteilen vergleiche nochmals das

hg. Erkenntnis vom 24. Februar 2005, 2001/15/0159).

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:VWGH:2012:2009150113.X01

Im RIS seit

02.08.2012

Zuletzt aktualisiert am

24.10.2016

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2009150113_20120628X01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004570&Artikel=&Paragraf=23&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1988/400/P23/NOR40078674
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1988/400/P23/NOR12049903
https://www.jusline.at/entscheidung/48754
https://www.jusline.at/entscheidung/36787
https://www.jusline.at/entscheidung/54421
https://www.jusline.at/entscheidung/36787
https://www.jusline.at/entscheidung/48754
https://www.jusline.at/entscheidung/36787
https://www.jusline.at/entscheidung/54421
https://www.jusline.at/entscheidung/36787
http://www.vwgh.gv.at
file:///

	RS Vwgh 2012/6/28 2009/15/0113
	JUSLINE Entscheidung


